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Nachträgliche Vergütung für Das-Boot-Kameramann – BGH hebt OLG-Urteil auf

Über die Höhe der nachträg-
lichen Vergütung für den 
Chef-Kameramann des Er-
folgsfilms „Das Boot“ muss 
noch einmal verhandelt wer-
den. Der unter anderem für 
das Urheberrecht zuständige 
I. Zivilsenat des Bundes-
gerichtshofs in Karlsruhe 
hat das Urteil des Oberlan-
desgerichts München aus 
dem Jahr 2017 aufgehoben, 
weil bei der komplizierten 
Berechnung der möglichen 
Ansprüche systematische 
Fehler gemacht worden 
seien, wie der Vorsitzende 
Richter Prof. Dr. Thomas 
Koch bei der Urteilsver-
kündung erklärte (Urteil 
vom 1. April 2021 – Az.: I 
ZR 9/18). Jetzt muss sich 
das OLG München erneut 
mit dem Themen-Komplex 
befassen. Mit der vom Be-
rufungsgericht gegebenen 
Begründung kann dem Klä-
ger jedenfalls ein Anspruch 
auf Zahlung einer weiteren 
angemessenen Beteiligung 
nicht zuerkannt werden.

In der Presse-Information 
75/2021 vom 1. April 2021 
heißt es zur Begründung: 
„Der Kläger kann von den 
Beklagten nach § 32a Abs. 
1 Satz 1 bzw. Abs. 2 Satz 1 
UrhG eine weitere angemes-
sene Beteiligung beanspru-

chen, wenn die Vergütung, 
die er mit der Beklagten ver-
einbart hat, in einem auffäl-
ligen Missverhältnis zu den 
Vorteilen steht, die die Be-
klagten mit der Verwertung 
des Films erzielt haben. Ein 
auffälliges Missverhältnis 

liegt jedenfalls vor, wenn 
die vereinbarte Vergütung 
nur die Hälfte der angemes-
senen Vergütung beträgt, 
also der Vergütung, die mit 
Rücksicht auf die Höhe der 
erzielten Vorteile üblicher- 
und redlicherweise zu lei-
sten ist. 

Das Berufungsgericht hat 
seiner Prüfung, ob im Streit-
fall ein solches auffälliges 
Missverhältnis besteht, die 
vereinbarte Pauschal-Vergü-
tung im Hinblick auf jeden 

Beklagten in voller Höhe zu-
grunde gelegt. Es hat dabei 
nicht berücksichtigt, dass 
es bei der Prüfung des auf-
fälligen Missverhältnisses 
gemäß § 32a Abs. 1 Satz 
1 und Abs. 2 Satz 1 UrhG 
ausschließlich auf das Ver-

hältnis zwischen dem Ur-
heber und dem auf weitere 
Beteiligung in Anspruch 
genommenen Nutzungsbe-
rechtigten ankommt. Gibt 
es nur einen Vertragspartner, 
kann die gesamte mit dem 
Urheber vereinbarte Vergü-
tung ins Verhältnis zu den 
gesamten vom Nutzungsbe-
rechtigten erzielten Erträgen 
und Vorteilen gesetzt wer-
den. Gibt es dagegen – wie 
im vorliegenden Fall – einen 
Vertragspartner, der mehre-
ren Dritten unterschiedliche 

Nutzungsrechte eingeräumt 
hat, muss bei der Prüfung 
des auffälligen Missver-
hältnisses jeweils der – zu 
schätzende – Teil der ver-
einbarten Gegenleistung, 
der auf die von dem jewei-
ligen Nutzungsberechtigten 
verwerteten Nutzungsrechte 
entfällt, ins Verhältnis zu 
den von diesem Nutzungs-
berechtigten erzielten Er-
trägen und Vorteilen gesetzt 
werden. 

Das Berufungsgericht hat 
ferner die von den Beklagten 
mit der Nutzung der urheber-
rechtlich geschützten Lei-
stung des Klägers erzielten 
Vorteile unter indizieller 
Heranziehung von Vergü-
tungsregelungen in Tarifver-
trägen und gemeinsamen 
Vergütungsregeln bestimmt, 
die nach den Umständen 
des Streitfalls unmittelbar 
nicht anwendbar sind. Der 
Bundesgerichtshof hat die-
se Bemessung der Vorteile 
durch das Berufungsgericht 
gebilligt. Den Gerichten ist 
für die im Wege der Schät-
zung zu ermittelnde Höhe 
des Vorteils nach § 287 
Abs. 2 ZPO ein weites Er-
messen eingeräumt. In der 
Revisionsinstanz ist eine 

Nach dem BGH-Urteil ist für den Chef-Kameramann des Er-
folgsfilms „Das Boot“ eine nachträgliche Vergütung wieder 
möglich © WDR/Bavaria/Vogelmann

Fortsetzung auf Seite 2
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Die 27 neuen Titel
(
(Almost) Perfect Holidays
(ALMOST) PERFECT HOLIDAYS
(Fast) Perfekte Ferien

B
Branded Places
branded places
BRANDED PLACES

C
Cool living

D
DAS LEHRERZIMMER
Deutschlands verlorene Kinder
DIE HEIMSUCHUNG

F
Familie ist ein Fest – Taufalarm
FAST PERFEKTE FERIEN
Fast perfekte Ferien
Fast Perfekte Ferien

G
Getrennt! Geschichten vom Ende der Liebe

K
Kriminell. Weggesperrt. Entlassen.

L
LEHRERZIMMER
Living cool

M
Mensch Zukunft! Zukunft Mensch.

P
Place Branding
PLACE BRANDING
place branding
PLACE BRANDS
place brands
Place Brands

T
taste appeal

Z
Zurück in die Arbeit – Schaffen wir das?

solche Schätzung nur einge-
schränkt darauf überprüfbar, 
ob das Berufungsgericht bei 
seiner Entscheidung von zu-
treffenden rechtlichen Maß-
stäben ausgegangen ist und 
sämtliche für die Beurtei-
lung bedeutsamen Tatsachen 
berücksichtigt hat. Danach 
ist die vom Berufungsgericht 
vorgenommene Schätzung 
des Vorteils durch indizielle 
Heranziehung von nach den 
Umständen sachgerechten 

Bewertungsgrundlagen aus 
Tarifverträgen und gemein-
samen Vergütungsrege-
lungen grundsätzlich nicht 
zu beanstanden. Die vom 
Berufungsgericht vorge-
nommene indizielle Anwen-
dung dieser Regelungen hält 
der rechtlichen Nachprüfung 
jedoch nicht in allen Einzel-
heiten stand (vgl. dazu be-
reits die Pressemitteilung 
Nr. 20/2020). 

Wegen dieser Berechnungs-
fehler bei der Prüfung des 

vom Kläger erhobenen An-
spruchs ist der Annahme des 
Berufungsgerichts, es liege 
im Verhältnis zu jedem Be-
klagten ein auffälliges Miss-
verhältnis vor, die Grundlage 
entzogen. Das Berufungsge-
richt wird daher im wieder-
eröffneten Berufungsverfah-
ren erneut zu prüfen haben, 
ob der auf die Einräumung 
der bei den Beklagten je-
weils in Rede stehenden 
Rechte entfallende Teil der 
vereinbarten Pauschal-Ver-
gütung in einem auffälligen 

Missverhältnis zu den von 
den Beklagten mit der Nut-
zung der urheberrechtlich 
geschützten Leistung des 
Klägers erzielten Vorteilen 
steht und der Kläger von 
den Beklagten daher eine 
weitere angemessene Betei-
ligung beanspruchen kann.“ 
(ps)
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

taste appeal

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Titelkombinationen, grafischen Gestaltungen 
und Untertiteln, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, 
Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich Multimedia-An-
wendungen (Online- und Offline-Dienste).

Rechtsanwältin Dr. Ina Kaulen 
Harkortstraße 44, 22765 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Fast perfekte Ferien
Fast Perfekte Ferien
FAST PERFEKTE FERIEN
(Fast) Perfekte Ferien
(Almost) Perfect Holidays
(ALMOST) PERFECT HOLIDAYS

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Gaumont GmbH 
Kämmergasse 39-41, 50676 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Mandantschaft 
Titelschutz in Anspruch für:

Cool living
Living cool

in allen möglichen Schreibweisen, Wortverbindungen, Zusammenset-
zungen und Abkürzungen, Abwandlungen und Schriftarten und Darstel-
lungsformen für alle Medien, insbesondere für Druckerzeugnisse, Hörfunk, 
Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Internet, alle elektro-
nischen und digitalen Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, 
DVD, CD-i, Offline- und Online-Dienste, Telekommunikationsdienstlei-
stungen, Unified Messaging Systems, SMS, WAP sowie Softwareerzeug-
nisse aller Art.

Rechtsanwältin Julia Eidel
Anwaltskanzlei Schröder-Heim & Eidel, 
Großherzog-Friedrich-Straße 62, 77694 Kehl

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Mensch Zukunft! Zukunft Mensch.

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

gannaca GmbH & Co. KG 
Luftschiff-Platz 25, 50733 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

DIE HEIMSUCHUNG

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien und sonstigen Werkarten, insbesondere für Druckereierzeugnisse, 
Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke sowie Softwareerzeugnisse.

Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians
Hofstetter, Schurack & Partner 
Balanstraße 57, 81541 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

LEHRERZIMMER
DAS LEHRERZIMMER

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien, insbesondere für Fernsehen, Film, Hörfunk, Druckerzeugnisse, Bild-
, Daten- und Tonträger sowie elektronische und digitale Medien einschließ-
lich Multimedia-Anwendungen (Online- und Offline-Dienste).

Bantry Bay Productions GmbH 
Hohenzollernring 21-23, 50672 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantschaft 
Titelschutz in Anspruch für:

Deutschlands verlorene Kinder
Kriminell. Weggesperrt. Entlassen.
Zurück in die Arbeit – Schaffen wir das?

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Titelkombinationen, grafischen Gestaltungen, Untertiteln 
und Zusammensetzungen für alle Medien einschließlich Printmedien, Film, 
Hörfunk, Fernsehen, Software, Offline- und Online-Dienste sowie Online-
medien und Multimediaanwendungen sowie für sonstige audiovisuelle, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke.

Heussen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Brienner Straße 9, 80333 München
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Place Branding
Place Brands
Branded Places
PLACE BRANDING
PLACE BRANDS
BRANDED PLACES
place branding
place brands
branded places

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse,  Software-Erzeug-
nisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-
ROM, CD-i, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

New Business Verlag GmbH & Co. KG 
Nebendahlstraße 16, 22041 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantschaft 
Titelschutz in Anspruch für:

Getrennt! Geschichten vom Ende der Liebe

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Titelkombinationen, grafischen Gestaltungen, Untertiteln 
und Zusammensetzungen für alle Medien einschließlich Printmedien, Film, 
Hörfunk, Fernsehen, Software, Offline- und Online-Dienste sowie Online-
medien und Multimediaanwendungen sowie für sonstige audiovisuelle, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke.

Heussen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Brienner Straße 9, 80333 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Familie ist ein Fest – Taufalarm

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien, insbesondere für Fernsehen, Film, Hörfunk, Druckerzeugnisse, Bild-
, Daten- und Tonträger sowie elektronische und digitale Medien einschließ-
lich Multimedia-Anwendungen (Online- und Offline-Dienste).

Bantry Bay Productions GmbH 
Hohenzollernring 21-23, 50672 Köln


